
   Groß-Gerau im Januar 2019    Informationen für unsere Kunden  zum Verpackungsgesetz (VerpackG)    Sehr geehrte Damen und Herren,   ab dem 01.01.2019 tritt das neue Verpackungsgesetz in Kraft. Die eingeführten Änderungen legen uns als Vertreiber von „Serviceverpackungen“ neue Pflichten auf.  Da uns als „Erstinverkehrbringer“ insoweit eine generelle Rücknahmeverpflichtung trifft, haben wir dieser Verpflichtung durch Teilnahme an einem Dualen System Rechnung getragen.  Durch Abschluß eines entsprechenden Lizenzvertrages in 2009 mit der insoweit autorisierten Landbell AG, Mainz, ist die flächendeckende Entsorgung der Verpackungen gewährleistet. Weiterhin sind wir bei der Zentralen Stelle registriert.  Unsere vorläufige Registrierungsnummer: DE1583791125937-V  Wenn Sie in Zukunft über uns lizensierte Serviceverpackungen beziehen, bestätigen wir Ihnen hiermit, dass wir auch weiterhin die Pflichten zur Lizensierung und Abgabe der entsprechenden Meldungen bei unserem Entsorger und der Zentralen Stelle übernehmen.  Sollten Sie Ihre Serviceverpackungen selbst lizensieren, sind Sie dafür verantwortlich sich bei der Zentralen Stelle zu registrieren und sich bei einem dualen System zu beteiligen!  Für das bisher entgegengebrachte Vertrauen danken wir Ihnen recht herzlich und hoffen auch in Zukunft Sie weiterhin mit unseren Artikeln beliefern zu dürfen.   Mit freundlichen Grüßen,     Port & Söhne 
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